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Straßen- und Wegekonzept der Stadt Greven 2022 – 

2027 
 

1. Rechtliche Rahmenbedingungen 

 

Seit dem 1. Januar 2020 ist eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (im Folgenden: KAG) in Kraft. Der Landesgesetzgeber hat in das 

Kommunalabgabengesetz einen neuen § 8a „Ergänzende Vorschriften für die Durchfüh-

rung von Straßenausbaumaßnahmen und über die Erhebung von Straßenausbaubeiträ-

gen“ eingefügt. 

 

Gemäß § 8a Absatz 1 KAG hat jede Gemeinde oder jeder Gemeindeverband ein gemeind-

liches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbezogen zu berücksich-

tigen hat, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll geplante Straßenunterhal-

tungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen 

an kommunalen Straßen erforderlich werden können. Das Straßen- und Wegekonzept ist 

über den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzulegen 

und bei Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre, fortzuschreiben. 

 

Das Straßen- und Wegekonzept beinhaltet dabei keine Vorentscheidungen über eine 

Straßenausbaumaßnahme. Ziel des Straßen- und Wegekonzeptes ist es, vorhabenbezo-

gen Transparenz über geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Straßenausbau-

maßnahmen herzustellen. 

 

Gemäß § 8a Absatz 2 Satz 2 KAG sind die Gemeinden und Gemeindeverbände verpflich-

tet, das vorgegebene Muster für die Erstellung des gemeindlichen Straßen- und Wege-

konzeptes zu verwenden. Sofern die Gemeinde oder der Gemeindeverband von dem 

Muster abweichen möchte, ist dies gemäß § 8a Absatz 2 Satz 3 KAG darzulegen und zu 

begründen. Dies ermöglicht es Kommunen, die bereits über transparente Darstellungen 

von straßen- und wegebezogenen Maßnahmen verfügen, ihre bisherigen Darstellungsfor-

men beizubehalten. 

 

 

2. Rechtliche Rahmenbedingungen 

 

Die in den nachstehenden Tabellen einzutragenden Angaben sind auf das nach § 8a Ab-

satz 1 KAG vorgegebene Minimum beschränkt. Gemeinden können darüber hinaus wei-

tergehende Angaben machen (z.B. im Hinblick auf den zu erwartenden Kostenrahmen der 

geplanten Maßnahmen). 
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a) geplante voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen 

 

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen 

Ergebnis- und Finanzplanung. Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen unterliegen 

voraussichtlich nicht der anteiligen Finanzierung durch Grundstückseigentümer. Maß-

nahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht sind nicht enthalten. 

Diese werden durch die laufende Streckenkontrolle der Technischen Betriebe Greven 

erkannt und behoben (Oberflächenbehandlungen, Straßenausbaumaßnahmen an 

Wirtschaftswegen, Schlaglöcher, gefährdende Schäden an Straßen und deren Ausstat-

tung, u.v.m.). 

Die Darstellung der im Straßen- und Wegekonzept enthaltenen Inhalte erfolgt analog 

zum Haushalt der Stadt Greven. 

 

 

 
 

  

Lfd.

Nr. Inv.-Nr. Straßenname

Abschnitt

von

Abschnitt 

bis Geplante Maßnahme

Beginn-

jahr

vor.

Bauende

KAG/BauGB/

beitragsfrei

1 I12210104 Schützenstraße Siedlungsweg östl. BAB Brücke

Bau des Radweges im 

Zuge BAB-Ausbau 2023 2026 beitragsfrei

2 I12210106 Schoppenkamp

Erneuerung eines 

bestehenden 

Radweges 2023 2023 beitragsfrei

3 I12210112 Kanalstraße

Neubau eines 

Radweges 2023 2023 beitragsfrei

4 Neu

Umbau Kreuzung 

Kolpinghaus

Neubau LSA, 

Straßenbau 2023 2023 beitragsfrei

5 I13550007

Zuschuss Radwegbau 

an den Kreis - K50 Vosskotten L555 Nordwalder Str.

Neubau Radweg d. 

Kreis 2023 2024 beitragsfrei



 
 
  
 

3 
 

b) Beabsichtigte beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen 

 

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen 

Ergebnis- und Finanzplanung und benennt die derzeit vorgesehenen grundhaften Er-

neuerungen oder Verbesserungen an Straßen, Wegen und Plätzen, die eine Beitrags-

pflicht auslösen. Im Zuge der Fortschreibung werden in den kommenden Jahren Maß-

nahmen ergänzt werden. 

Die Darstellung der im Straßen- und Wegekonzept enthaltenen Inhalte erfolgt analog 

zum Haushalt der Stadt Greven. 

 

 
  

Lfd.

Nr. Inv.-Nr. Straßenname

Abschnitt

von

Abschnitt 

bis Geplante Maßnahme

Beginn-

jahr

vor.

Bauende

KAG/BauGB/

beitragsfrei

1 I12210093 Grabenstraße Am Fiskediek Schützenstraße

Erneuerung Kanal und 

Straße 2021 2023 KAG

2 I12210005 Mühlenstraße Nordwalder Straße Ende OD

Erneuerung Kanal und 

Straße 2022 2023 KAG

3 Festwert Königstraße Albachtstraße B 481

Austausch 

Straßenbeleuchtung 2023 2023 KAG

4 I12210033

Werner-von-Siemens-

Straße Franz-Fischer-Weg Ende Wendehammer

Deckensanierung 

Fahrbahn 2023 2023 KAG

5 I12210065 Teichstraße Rönnesporthalle Am Fiskedieck

Erneuerung Kanal und 

Straße 2023 2024 KAG

6 I12210041 Bismarckstraße Ausbau Königstraße Barkenstraße Deckensanierung 2023 2023 KAG

7 I12210074 Rathausstraße Münsterdamm An der Martinischule

Umbau der Straße und 

Erneuerung Kanal 2024 2026 KAG

8 I12210075 Bahnhofstraße

K 53 Grevener 

Landstraße Haltepunkt Erneuerung Straße 2024 2025 KAG

9 I12210083 Montargisstraße Grüner Weg Saerbecker Straße

Deckensanierung 

Fahrbahn 2024 2024 KAG

10 I12210085 Vogelstiege Teichstraße Overmannstraße

Erneuerung Kanal und 

Straße 2024 2024 KAG
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c) derzeit geplante Baumaßnahmen zur erstmaligen Herstellung nach 

BauGB (nur nachrichtlich) 

 

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen 

Ergebnis- und Finanzplanung und benennt die derzeit vorgesehenen Straßenbaumaß-

nahmen zur erstmaligen Herstellung nach BauGB, die eine Beitragspflicht auslösen. 

Die Darstellung der im Straßen- und Wegekonzept enthaltenen Inhalte erfolgt analog 

zum Haushalt der Stadt Greven. 

 

 
 

 

Aufgestellt 

Greven, 21.10.2022 

 

 

Gez. 

 

Kintrup 

Technische Betriebe Greven 

Geschäftsbereichsleiter Verkehr & Grün 

Lfd.

Nr. Inv.-Nr. Straßenname

Abschnitt

von

Abschnitt 

bis Geplante Maßnahme

Beginn-

jahr

vor.

Bauende

KAG/BauGB/

beitragsfrei

1 I12210052

Wöste 4. BA 

Straßenbau

Neubau 

Erschließungsanlagen 

Wohngebiet 2019 2024 BauGB

2 I12210008 Kanalstraße Grevener Landstraße Rheinstraße Herstellung Straße 2022 2023 BauGB

3 I01120017 Ortsmitte Reckenfeld Baugebiet

Neubau 

Erschließungsanlagen 

Wohngebiet 2022 2026 BauGB

4 I12210013 Hansaring Barkenstraße Grüner Weg Herstellung Straße *) 2023 2024 BauGB

5 I12210089 Neubau Up`n Brink Neubau Straße *) 2023 2024 BauGB

6 I12210038 Industriestraße Ausbau Bahnhofstraße Eichendorfweg

Herstellung Kanal und 

Straße 2023 2024 BauGB

7 I12210104

Gewerbegebiet 

Kerkstiege 

Erschließung

Neubau 

Gewerbegebiet 2023 2025 BauGB

8 I12210037 Feldweg Hemeweg Am Diekpohl

Herstellung Kanal und 

Straße *) 2024 2025 BauGB

*) ohne Beleuchtung


